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erlaRt das Landgericht Minchen I, 9. Zivilkammer, durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Steiner, Richter Kopp und
"Richter am Landgericht Mai aufgrund der mindlichen Verhandlung
vom 10.9.2003 folgendes ‘ '

Endurteil:
I. Die einstweilige Verfiigung vom 06.08.2003 wird aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird
zurlickgewiesen. . ' o
II. Der Verfligungskliger trdgt die Kosten des Rechtsstreits.

1II. Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.

Der Verfligungskliger kann die Vollstreckung abwenden durch
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in H®he von 110% des
auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags, wenn nicht
der Verfldgungsbeklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in
- Hohe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags
leigtet.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und lnfdrmationsr’echt - http://ww.jurpc.de

- 3 -

Tatbestand:

Die Parteien strelten iber die Zula351gke1t der Veroffentll-‘
chung der Anschrift des Verfugungsklagers (im folgenden: Kl&-
ger) auf den Internetselten des Verfligungsbeklagten (im fol-

genden: Beklégter).

Der Kldger war Gesellschafter und Geschaftsfiithrer veréchiedef
_ner Unternehmeﬁ, deren Tétigkeit in der Herausgabe von Adress-
verzelchnlssen bestand, in welche sich andere Unternehmen auf-
grund formularmaﬁlger Anschreiben elntragen lassen sollten;
dlese Geschaftstatlgkelt war und 1st Gegenstand ‘verschiedener
sowohl verm&gens- als auch auBerungsrechtlcher ZlVllprozesse
und‘war Gegenstand (elngestellte:) Ermittlungsverfahren. Der
Beklagte ist Journalist und Heréﬁsgaber der Internetseiten

auf denen er 51ch mlt der Tatigkeit sol—'

cher Adressbuchverlage und namentllch auch des Klagers be-

schaftigt.

'Auf den Internetselten des Beklagten veroffentllcht dleser un-

ter anderem die prlvate Wohnanschrlft des Klagers mit dem

Wortlaut Y -, e W oo oo
“ m Wegen des Inhalts der

betreffenden Internetseiten des Beklagten wird auf die bei den
Akten beflndllchen Ausdrucke vom 08.07. 2003 (Anlage EVA 4),
11.07.2003 (aAnlage EVA 5) und insbesondere vom 14.07.2003 (An-
" lage EVA 6) und 15.07.2003 (Anlage EVA 7) Bezug genommen.
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- Diese Wohnanschrlft des Klé&gers ist aufgrund seiner Stellung
-als ‘Geschaftsfiihrer der o N 7 mbH sowie

d‘er— GmbH jewells im Handelsreglster eingetragen

und entsprechend bekannt ‘gemacht worden

‘Der Kiéger sieht‘ in der Ver@ffentlichung seiner Privatan-
schrift im Internet durch den Beklagten eine Verletzung seines
Personllchkeltsrechts ‘Er tragt vor, von seiner Munchner Woh-
nung aus betrelbe er seine Geschaftstatlgkelt nicht. Es sei
méglich, fiir die geschaftllche Tatigkeit eigene Biiroriume an-

zumieten. Er trégt welterhln vor,  er sei- jedenfalls Jetzt
nicht mehr Geschaftsfiihrer der“t mbH.

Auf Antrag des Kldgers vom 22.07.2003 (Blatt 1/6 d. A.), auf
‘Hinweis erganzt durch Schriftsatz vom 04.08.2003 (Blatt 8/9 4.
A.) hat die Kammer mit Beschluss vom 06.08.2003 (Blatt 10/11

d. A.) folgende einstweilige.Verfﬁguﬁg erlassen:

Dem Aﬁtragsgegner wird bei Meidung-

- eines Ordnungsgeldes: von EUR S,-= ~bis zu
EUR 250.000,-—, an dessen Stellebim Fallé der Uﬁein—
bringlichkeit eine Ordnungshéft bié zu 6 Monaten
tritt, oder ’

- einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
fir jeden einzelnen Fall der Zuw1derhandlung gemaB §§ 935

£ff, 890 zpPO verboten,

die Privatanschrift des Antragstellers _
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auf den Internetseiten YNNNNMNNNOON - veroffentli-

cheni
Der Klager beanttagt,

die éinstWeilige Verfﬁgunglvom 96;68.2003 zu.béstétigén.
‘Der Beklagte beantragt,

den einstweiligen Verfiigungsbeschluss des Landgerichts
Minchen I wvom 06. August 2003 aufzuheben und die Verfu—

gungsklage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dle Veroffentllchung der ge—
'nannten Anschrift des Kldgers sei gerechtfertlgt Er tr&agt
1nsbesondere vor, der Klager betrelbe seine Geschafte von der

angegebenen Anschrlft aus; Briefe des Klagers wurden gemaB

Poststempel ‘ in " Minchen aufgeben. -  Die “
Hft sei unter der Dusseldorfer Anschrlft nicht

mehr aufhaltlg, es sel keine Zlelanschrlft hlnterlassen, eine
Anderung‘ sel weder bei der IHK noch im Handelsreglsteﬁver—‘
zelchne{ Der Beklagte 1st im ubrlgen der Ansicht, die Privat-
anschrift des Klégers stelle aufgrund der Veroffentllchung im
Handelsregister und im Bundesanzelger eine allgemein zugangll—
che Information dar, deren = auch offentllche - Weitergabe

»grundsatzllch nicht zu beanstanden seji.

Eine Beweisaufnahme hat nichtfstattgefunden.
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Entscheidung s grinde:

Auf den‘Widerspruch des Beklagtén war die erlassene einstwei-
lige‘ Verfiigung -aufzuheben und der ‘Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfiigung ’kostepfallig zUrﬁckzuweisen; da .der
zuldssige ‘Verfﬁgungsantrag’ dés -Kiégers unbegrindet ist. Dem
Klager steht ein Verfﬁgungsanspruch auf Unterlassung der Ver-
6ffentlichung seiner Privatanschrift durch den Beklagten ana—

log '§§ 823, 1004, 12 BGRBR nicht zu.

'Vorliegend geht eS'nicht um die Unterlassung ‘einer unwahren
Tatsachehbehauptung, sondern um die Untersagung der Verdffent-
lichung einer Infofmation, die der. Kl&ger =zum Schutz Séines
Privat- und Familienlebens fﬁr‘geheimﬁaltungsbedurftig hélt;
Die Kammer hatte hierbei nichf.die Frage zu entscheiden, ob
Jedermann die Veréffentlichung seinér,Pfivatanschrift im In—'
fernet dulden miisste. Denn Jjedenfalls fiir den Geschéftsfﬁhrer
einér GmbH hat das Gesetz in § 62 HRV die vorzunehmende Giiter-
abwagung dahingehend getroffen, dass dem Informationsinteresse
des Verkehrs grundsitzlich der Vorrang vor dem Geheimhaltungs-

interesse des Betroffenen eingerdumt wird.

Von dieser Abwdgungsvorgabe ist auch éuﬁefungsrechtlich auszu-
gehen. Die Kammer ist der Auffassung, dass bei einer durch
Eintragung in das Handelsregiéter und entsprechende Bekanntma-
chuné allgemein Verfﬁgbar geWordenen Information deren Weiter-
gabe allenfalls dann unzuldssig sein k®&nnte, wenn durch'die
konkrete Form der Weitergabe eine besondere Gefahr fﬁr den Be-

troffenen geschaffen wird. Dies kéhnte'beispielsweise dann der
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Fall sein, wenn die,Weitergabe der Information im direkten Zu-
sammenhang mit - Aufrufen zu 'Straftaten ~oder- Beléstigungen

steht, Dies ist hier nicht der Fall.

Auch 1ist nicht von einer entspreChendgn - Verdeckten - inten—
sion des Beklagten auszugehen. Es sind durchaus legitime Griun-
de fiur die Veréffentlichungyder Privatanschrift des Kl&gers im
Zﬁsammenhang’vmit der Bérichterstattung' iber die Tétigkeiten
der Adressbuchverlage érSichtiich. Diese  kann étwa dazu die-
nen, Betroffenen die Zustellung von gerichtlichen:  oder auBer-
gerichtlichen SChriftstﬁcken oder gegébenenfalls auch die Er-
stattung'einer Stréfanzeige zu ermdglichen. Da es sich bei den
verschiedenen ,Online-Verlagen™. um eih irelativl verwirrendes
und nahezu uniiberschaubares Geflecht,in Firmen handelt, 1ist
die Angabe der.Privatanschrift als Identifikationsmerkmal von
besonderer Bedeutung,. wie adéh das Gesetz. dadurch verdeut-
licht, dass es die Aufnahme der Privatanschrift des GésChéftsf

+flihrers in das Handelsregister fordert.

Hinzu kommt, dass der Kldger zwar vortrégt, er beflirchte auf-
grund- der . Veroffentlichung seiner Privatanschrift Bel&dstigun-
gen. Die konkrete Gefahr solcher Beléstigungeh oder gar schon

stattgefundene Beldstigungen tr&gt er indes nicht vor.

Damit liegt hier untgr keinem mbgliéhen Gesichtspunkt ein Aus-
nahmefall gegeniiber der geseleich:vofgezeichneten Gliterabwa-
gung vor, wonach die PrivatansChfift eines GmbH-
Geséhéftsfﬁhrers eine_éffentlich zugéﬁgliche Information dar-
_stelltc Die einstweilige Verfugung war daher aufzuheben und

der auf -ihren Erlass gerichtete Antrag zuriickzuweisen, ohne
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dass auf die Ubrigen vom Beklagten vorgetragenen Gesichtspunk-

te noch einzugehen war.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 s. 1 zpo.
Als unterlegene Partei hat der‘Verfﬁgungskléger.die Kosten des

. Verfligungsverfahrens zZu tragen.

Die Entscheidung ubei‘die vdrléufige Vollstreckbarkeit‘beruht

auf §§ 708 Nr. 6, 711, 709 s. 2 zpo.

Dr. Steiner

Q%o
» Kopp
Richter . - Richter .

ai
~Vorsitzender Richter

am Landgericht - E am Landgericht o

gespeichert unter: 17.09.2003 mg
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erlaRt das Landgericht Minchen I, 9. Zivilkammer, durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Steiner, Richter Kopp und
"Richter am Landgericht Mai aufgrund der mindlichen Verhandlung
vom 10.9.2003 folgendes ‘ '

Endurteil:
I. Die einstweilige Verfiigung vom 06.08.2003 wird aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird
zurlickgewiesen. . ' o
II. Der Verfligungskliger trdgt die Kosten des Rechtsstreits.

1II. Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.

Der Verfligungskliger kann die Vollstreckung abwenden durch
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in H®he von 110% des
auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags, wenn nicht
der Verfldgungsbeklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in
- Hohe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags
leigtet.
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Tatbestand:

Die Parteien strelten iber die Zula351gke1t der Veroffentll-‘
chung der Anschrift des Verfugungsklagers (im folgenden: Kl&-
ger) auf den Internetselten des Verfligungsbeklagten (im fol-

genden: Beklégter).

Der Kldger war Gesellschafter und Geschaftsfiithrer veréchiedef
_ner Unternehmeﬁ, deren Tétigkeit in der Herausgabe von Adress-
verzelchnlssen bestand, in welche sich andere Unternehmen auf-
grund formularmaﬁlger Anschreiben elntragen lassen sollten;
dlese Geschaftstatlgkelt war und 1st Gegenstand ‘verschiedener
sowohl verm&gens- als auch auBerungsrechtlcher ZlVllprozesse
und‘war Gegenstand (elngestellte:) Ermittlungsverfahren. Der
Beklagte ist Journalist und Heréﬁsgaber der Internetseiten

auf denen er 51ch mlt der Tatigkeit sol—'

cher Adressbuchverlage und namentllch auch des Klagers be-

schaftigt.

'Auf den Internetselten des Beklagten veroffentllcht dleser un-

ter anderem die prlvate Wohnanschrlft des Klagers mit dem

Wortlaut Y -, e W oo oo
“ m Wegen des Inhalts der

betreffenden Internetseiten des Beklagten wird auf die bei den
Akten beflndllchen Ausdrucke vom 08.07. 2003 (Anlage EVA 4),
11.07.2003 (aAnlage EVA 5) und insbesondere vom 14.07.2003 (An-
" lage EVA 6) und 15.07.2003 (Anlage EVA 7) Bezug genommen.
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- Diese Wohnanschrlft des Klé&gers ist aufgrund seiner Stellung
-als ‘Geschaftsfiihrer der o N 7 mbH sowie

d‘er— GmbH jewells im Handelsreglster eingetragen

und entsprechend bekannt ‘gemacht worden

‘Der Kiéger sieht‘ in der Ver@ffentlichung seiner Privatan-
schrift im Internet durch den Beklagten eine Verletzung seines
Personllchkeltsrechts ‘Er tragt vor, von seiner Munchner Woh-
nung aus betrelbe er seine Geschaftstatlgkelt nicht. Es sei
méglich, fiir die geschaftllche Tatigkeit eigene Biiroriume an-

zumieten. Er trégt welterhln vor,  er sei- jedenfalls Jetzt
nicht mehr Geschaftsfiihrer der“t mbH.

Auf Antrag des Kldgers vom 22.07.2003 (Blatt 1/6 d. A.), auf
‘Hinweis erganzt durch Schriftsatz vom 04.08.2003 (Blatt 8/9 4.
A.) hat die Kammer mit Beschluss vom 06.08.2003 (Blatt 10/11

d. A.) folgende einstweilige.Verfﬁguﬁg erlassen:

Dem Aﬁtragsgegner wird bei Meidung-

- eines Ordnungsgeldes: von EUR S,-= ~bis zu
EUR 250.000,-—, an dessen Stellebim Fallé der Uﬁein—
bringlichkeit eine Ordnungshéft bié zu 6 Monaten
tritt, oder ’

- einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
fir jeden einzelnen Fall der Zuw1derhandlung gemaB §§ 935

£ff, 890 zpPO verboten,

die Privatanschrift des Antragstellers _
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auf den Internetseiten YNNNNMNNNOON - veroffentli-

cheni
Der Klager beanttagt,

die éinstWeilige Verfﬁgunglvom 96;68.2003 zu.béstétigén.
‘Der Beklagte beantragt,

den einstweiligen Verfiigungsbeschluss des Landgerichts
Minchen I wvom 06. August 2003 aufzuheben und die Verfu—

gungsklage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dle Veroffentllchung der ge—
'nannten Anschrift des Kldgers sei gerechtfertlgt Er tr&agt
1nsbesondere vor, der Klager betrelbe seine Geschafte von der

angegebenen Anschrlft aus; Briefe des Klagers wurden gemaB

Poststempel ‘ in " Minchen aufgeben. -  Die “
Hft sei unter der Dusseldorfer Anschrlft nicht

mehr aufhaltlg, es sel keine Zlelanschrlft hlnterlassen, eine
Anderung‘ sel weder bei der IHK noch im Handelsreglsteﬁver—‘
zelchne{ Der Beklagte 1st im ubrlgen der Ansicht, die Privat-
anschrift des Klégers stelle aufgrund der Veroffentllchung im
Handelsregister und im Bundesanzelger eine allgemein zugangll—
che Information dar, deren = auch offentllche - Weitergabe

»grundsatzllch nicht zu beanstanden seji.

Eine Beweisaufnahme hat nichtfstattgefunden.
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Entscheidung s grinde:

Auf den‘Widerspruch des Beklagtén war die erlassene einstwei-
lige‘ Verfiigung -aufzuheben und der ‘Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfiigung ’kostepfallig zUrﬁckzuweisen; da .der
zuldssige ‘Verfﬁgungsantrag’ dés -Kiégers unbegrindet ist. Dem
Klager steht ein Verfﬁgungsanspruch auf Unterlassung der Ver-
6ffentlichung seiner Privatanschrift durch den Beklagten ana—

log '§§ 823, 1004, 12 BGRBR nicht zu.

'Vorliegend geht eS'nicht um die Unterlassung ‘einer unwahren
Tatsachehbehauptung, sondern um die Untersagung der Verdffent-
lichung einer Infofmation, die der. Kl&ger =zum Schutz Séines
Privat- und Familienlebens fﬁr‘geheimﬁaltungsbedurftig hélt;
Die Kammer hatte hierbei nichf.die Frage zu entscheiden, ob
Jedermann die Veréffentlichung seinér,Pfivatanschrift im In—'
fernet dulden miisste. Denn Jjedenfalls fiir den Geschéftsfﬁhrer
einér GmbH hat das Gesetz in § 62 HRV die vorzunehmende Giiter-
abwagung dahingehend getroffen, dass dem Informationsinteresse
des Verkehrs grundsitzlich der Vorrang vor dem Geheimhaltungs-

interesse des Betroffenen eingerdumt wird.

Von dieser Abwdgungsvorgabe ist auch éuﬁefungsrechtlich auszu-
gehen. Die Kammer ist der Auffassung, dass bei einer durch
Eintragung in das Handelsregiéter und entsprechende Bekanntma-
chuné allgemein Verfﬁgbar geWordenen Information deren Weiter-
gabe allenfalls dann unzuldssig sein k®&nnte, wenn durch'die
konkrete Form der Weitergabe eine besondere Gefahr fﬁr den Be-

troffenen geschaffen wird. Dies kéhnte'beispielsweise dann der
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Fall sein, wenn die,Weitergabe der Information im direkten Zu-
sammenhang mit - Aufrufen zu 'Straftaten ~oder- Beléstigungen

steht, Dies ist hier nicht der Fall.

Auch 1ist nicht von einer entspreChendgn - Verdeckten - inten—
sion des Beklagten auszugehen. Es sind durchaus legitime Griun-
de fiur die Veréffentlichungyder Privatanschrift des Kl&gers im
Zﬁsammenhang’vmit der Bérichterstattung' iber die Tétigkeiten
der Adressbuchverlage érSichtiich. Diese  kann étwa dazu die-
nen, Betroffenen die Zustellung von gerichtlichen:  oder auBer-
gerichtlichen SChriftstﬁcken oder gegébenenfalls auch die Er-
stattung'einer Stréfanzeige zu ermdglichen. Da es sich bei den
verschiedenen ,Online-Verlagen™. um eih irelativl verwirrendes
und nahezu uniiberschaubares Geflecht,in Firmen handelt, 1ist
die Angabe der.Privatanschrift als Identifikationsmerkmal von
besonderer Bedeutung,. wie adéh das Gesetz. dadurch verdeut-
licht, dass es die Aufnahme der Privatanschrift des GésChéftsf

+flihrers in das Handelsregister fordert.

Hinzu kommt, dass der Kldger zwar vortrégt, er beflirchte auf-
grund- der . Veroffentlichung seiner Privatanschrift Bel&dstigun-
gen. Die konkrete Gefahr solcher Beléstigungeh oder gar schon

stattgefundene Beldstigungen tr&gt er indes nicht vor.

Damit liegt hier untgr keinem mbgliéhen Gesichtspunkt ein Aus-
nahmefall gegeniiber der geseleich:vofgezeichneten Gliterabwa-
gung vor, wonach die PrivatansChfift eines GmbH-
Geséhéftsfﬁhrers eine_éffentlich zugéﬁgliche Information dar-
_stelltc Die einstweilige Verfugung war daher aufzuheben und

der auf -ihren Erlass gerichtete Antrag zuriickzuweisen, ohne
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dass auf die Ubrigen vom Beklagten vorgetragenen Gesichtspunk-

te noch einzugehen war.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 s. 1 zpo.
Als unterlegene Partei hat der‘Verfﬁgungskléger.die Kosten des

. Verfligungsverfahrens zZu tragen.

Die Entscheidung ubei‘die vdrléufige Vollstreckbarkeit‘beruht

auf §§ 708 Nr. 6, 711, 709 s. 2 zpo.

Dr. Steiner

Q%o
» Kopp
Richter . - Richter .

ai
~Vorsitzender Richter

am Landgericht - E am Landgericht o

gespeichert unter: 17.09.2003 mg
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Lenbachplatz 7 80316 Minchen

 Az: 9.0 13848/03 . | A  Verktindet am 10.9.2003
| S S -
 Urkundsbeémtin‘der
- Geschaftsstelle
- IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

~In dem Rechtsstreit
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erlaRt das Landgericht Minchen I, 9. Zivilkammer, durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Steiner, Richter Kopp und
"Richter am Landgericht Mai aufgrund der mindlichen Verhandlung
vom 10.9.2003 folgendes ‘ '

Endurteil:
I. Die einstweilige Verfiigung vom 06.08.2003 wird aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird
zurlickgewiesen. . ' o
II. Der Verfligungskliger trdgt die Kosten des Rechtsstreits.

1II. Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.

Der Verfligungskliger kann die Vollstreckung abwenden durch
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in H®he von 110% des
auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags, wenn nicht
der Verfldgungsbeklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in
- Hohe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags
leigtet.
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Tatbestand:

Die Parteien strelten iber die Zula351gke1t der Veroffentll-‘
chung der Anschrift des Verfugungsklagers (im folgenden: Kl&-
ger) auf den Internetselten des Verfligungsbeklagten (im fol-

genden: Beklégter).

Der Kldger war Gesellschafter und Geschaftsfiithrer veréchiedef
_ner Unternehmeﬁ, deren Tétigkeit in der Herausgabe von Adress-
verzelchnlssen bestand, in welche sich andere Unternehmen auf-
grund formularmaﬁlger Anschreiben elntragen lassen sollten;
dlese Geschaftstatlgkelt war und 1st Gegenstand ‘verschiedener
sowohl verm&gens- als auch auBerungsrechtlcher ZlVllprozesse
und‘war Gegenstand (elngestellte:) Ermittlungsverfahren. Der
Beklagte ist Journalist und Heréﬁsgaber der Internetseiten

auf denen er 51ch mlt der Tatigkeit sol—'

cher Adressbuchverlage und namentllch auch des Klagers be-

schaftigt.

'Auf den Internetselten des Beklagten veroffentllcht dleser un-

ter anderem die prlvate Wohnanschrlft des Klagers mit dem

Wortlaut Y -, e W oo oo
“ m Wegen des Inhalts der

betreffenden Internetseiten des Beklagten wird auf die bei den
Akten beflndllchen Ausdrucke vom 08.07. 2003 (Anlage EVA 4),
11.07.2003 (aAnlage EVA 5) und insbesondere vom 14.07.2003 (An-
" lage EVA 6) und 15.07.2003 (Anlage EVA 7) Bezug genommen.
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- Diese Wohnanschrlft des Klé&gers ist aufgrund seiner Stellung
-als ‘Geschaftsfiihrer der o N 7 mbH sowie

d‘er— GmbH jewells im Handelsreglster eingetragen

und entsprechend bekannt ‘gemacht worden

‘Der Kiéger sieht‘ in der Ver@ffentlichung seiner Privatan-
schrift im Internet durch den Beklagten eine Verletzung seines
Personllchkeltsrechts ‘Er tragt vor, von seiner Munchner Woh-
nung aus betrelbe er seine Geschaftstatlgkelt nicht. Es sei
méglich, fiir die geschaftllche Tatigkeit eigene Biiroriume an-

zumieten. Er trégt welterhln vor,  er sei- jedenfalls Jetzt
nicht mehr Geschaftsfiihrer der“t mbH.

Auf Antrag des Kldgers vom 22.07.2003 (Blatt 1/6 d. A.), auf
‘Hinweis erganzt durch Schriftsatz vom 04.08.2003 (Blatt 8/9 4.
A.) hat die Kammer mit Beschluss vom 06.08.2003 (Blatt 10/11

d. A.) folgende einstweilige.Verfﬁguﬁg erlassen:

Dem Aﬁtragsgegner wird bei Meidung-

- eines Ordnungsgeldes: von EUR S,-= ~bis zu
EUR 250.000,-—, an dessen Stellebim Fallé der Uﬁein—
bringlichkeit eine Ordnungshéft bié zu 6 Monaten
tritt, oder ’

- einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
fir jeden einzelnen Fall der Zuw1derhandlung gemaB §§ 935

£ff, 890 zpPO verboten,

die Privatanschrift des Antragstellers _
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auf den Internetseiten YNNNNMNNNOON - veroffentli-

cheni
Der Klager beanttagt,

die éinstWeilige Verfﬁgunglvom 96;68.2003 zu.béstétigén.
‘Der Beklagte beantragt,

den einstweiligen Verfiigungsbeschluss des Landgerichts
Minchen I wvom 06. August 2003 aufzuheben und die Verfu—

gungsklage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dle Veroffentllchung der ge—
'nannten Anschrift des Kldgers sei gerechtfertlgt Er tr&agt
1nsbesondere vor, der Klager betrelbe seine Geschafte von der

angegebenen Anschrlft aus; Briefe des Klagers wurden gemaB

Poststempel ‘ in " Minchen aufgeben. -  Die “
Hft sei unter der Dusseldorfer Anschrlft nicht

mehr aufhaltlg, es sel keine Zlelanschrlft hlnterlassen, eine
Anderung‘ sel weder bei der IHK noch im Handelsreglsteﬁver—‘
zelchne{ Der Beklagte 1st im ubrlgen der Ansicht, die Privat-
anschrift des Klégers stelle aufgrund der Veroffentllchung im
Handelsregister und im Bundesanzelger eine allgemein zugangll—
che Information dar, deren = auch offentllche - Weitergabe

»grundsatzllch nicht zu beanstanden seji.

Eine Beweisaufnahme hat nichtfstattgefunden.
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Entscheidung s grinde:

Auf den‘Widerspruch des Beklagtén war die erlassene einstwei-
lige‘ Verfiigung -aufzuheben und der ‘Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfiigung ’kostepfallig zUrﬁckzuweisen; da .der
zuldssige ‘Verfﬁgungsantrag’ dés -Kiégers unbegrindet ist. Dem
Klager steht ein Verfﬁgungsanspruch auf Unterlassung der Ver-
6ffentlichung seiner Privatanschrift durch den Beklagten ana—

log '§§ 823, 1004, 12 BGRBR nicht zu.

'Vorliegend geht eS'nicht um die Unterlassung ‘einer unwahren
Tatsachehbehauptung, sondern um die Untersagung der Verdffent-
lichung einer Infofmation, die der. Kl&ger =zum Schutz Séines
Privat- und Familienlebens fﬁr‘geheimﬁaltungsbedurftig hélt;
Die Kammer hatte hierbei nichf.die Frage zu entscheiden, ob
Jedermann die Veréffentlichung seinér,Pfivatanschrift im In—'
fernet dulden miisste. Denn Jjedenfalls fiir den Geschéftsfﬁhrer
einér GmbH hat das Gesetz in § 62 HRV die vorzunehmende Giiter-
abwagung dahingehend getroffen, dass dem Informationsinteresse
des Verkehrs grundsitzlich der Vorrang vor dem Geheimhaltungs-

interesse des Betroffenen eingerdumt wird.

Von dieser Abwdgungsvorgabe ist auch éuﬁefungsrechtlich auszu-
gehen. Die Kammer ist der Auffassung, dass bei einer durch
Eintragung in das Handelsregiéter und entsprechende Bekanntma-
chuné allgemein Verfﬁgbar geWordenen Information deren Weiter-
gabe allenfalls dann unzuldssig sein k®&nnte, wenn durch'die
konkrete Form der Weitergabe eine besondere Gefahr fﬁr den Be-

troffenen geschaffen wird. Dies kéhnte'beispielsweise dann der
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Fall sein, wenn die,Weitergabe der Information im direkten Zu-
sammenhang mit - Aufrufen zu 'Straftaten ~oder- Beléstigungen

steht, Dies ist hier nicht der Fall.

Auch 1ist nicht von einer entspreChendgn - Verdeckten - inten—
sion des Beklagten auszugehen. Es sind durchaus legitime Griun-
de fiur die Veréffentlichungyder Privatanschrift des Kl&gers im
Zﬁsammenhang’vmit der Bérichterstattung' iber die Tétigkeiten
der Adressbuchverlage érSichtiich. Diese  kann étwa dazu die-
nen, Betroffenen die Zustellung von gerichtlichen:  oder auBer-
gerichtlichen SChriftstﬁcken oder gegébenenfalls auch die Er-
stattung'einer Stréfanzeige zu ermdglichen. Da es sich bei den
verschiedenen ,Online-Verlagen™. um eih irelativl verwirrendes
und nahezu uniiberschaubares Geflecht,in Firmen handelt, 1ist
die Angabe der.Privatanschrift als Identifikationsmerkmal von
besonderer Bedeutung,. wie adéh das Gesetz. dadurch verdeut-
licht, dass es die Aufnahme der Privatanschrift des GésChéftsf

+flihrers in das Handelsregister fordert.

Hinzu kommt, dass der Kldger zwar vortrégt, er beflirchte auf-
grund- der . Veroffentlichung seiner Privatanschrift Bel&dstigun-
gen. Die konkrete Gefahr solcher Beléstigungeh oder gar schon

stattgefundene Beldstigungen tr&gt er indes nicht vor.

Damit liegt hier untgr keinem mbgliéhen Gesichtspunkt ein Aus-
nahmefall gegeniiber der geseleich:vofgezeichneten Gliterabwa-
gung vor, wonach die PrivatansChfift eines GmbH-
Geséhéftsfﬁhrers eine_éffentlich zugéﬁgliche Information dar-
_stelltc Die einstweilige Verfugung war daher aufzuheben und

der auf -ihren Erlass gerichtete Antrag zuriickzuweisen, ohne
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dass auf die Ubrigen vom Beklagten vorgetragenen Gesichtspunk-

te noch einzugehen war.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 s. 1 zpo.
Als unterlegene Partei hat der‘Verfﬁgungskléger.die Kosten des

. Verfligungsverfahrens zZu tragen.

Die Entscheidung ubei‘die vdrléufige Vollstreckbarkeit‘beruht

auf §§ 708 Nr. 6, 711, 709 s. 2 zpo.

Dr. Steiner

Q%o
» Kopp
Richter . - Richter .

ai
~Vorsitzender Richter

am Landgericht - E am Landgericht o

gespeichert unter: 17.09.2003 mg
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Lenbachplatz 7 80316 Minchen

 Az: 9.0 13848/03 . | A  Verktindet am 10.9.2003
| S S -
 Urkundsbeémtin‘der
- Geschaftsstelle
- IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

~In dem Rechtsstreit
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erlaRt das Landgericht Minchen I, 9. Zivilkammer, durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Steiner, Richter Kopp und
"Richter am Landgericht Mai aufgrund der mindlichen Verhandlung
vom 10.9.2003 folgendes ‘ '

Endurteil:
I. Die einstweilige Verfiigung vom 06.08.2003 wird aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird
zurlickgewiesen. . ' o
II. Der Verfligungskliger trdgt die Kosten des Rechtsstreits.

1II. Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.

Der Verfligungskliger kann die Vollstreckung abwenden durch
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in H®he von 110% des
auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags, wenn nicht
der Verfldgungsbeklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in
- Hohe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags
leigtet.
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Tatbestand:

Die Parteien strelten iber die Zula351gke1t der Veroffentll-‘
chung der Anschrift des Verfugungsklagers (im folgenden: Kl&-
ger) auf den Internetselten des Verfligungsbeklagten (im fol-

genden: Beklégter).

Der Kldger war Gesellschafter und Geschaftsfiithrer veréchiedef
_ner Unternehmeﬁ, deren Tétigkeit in der Herausgabe von Adress-
verzelchnlssen bestand, in welche sich andere Unternehmen auf-
grund formularmaﬁlger Anschreiben elntragen lassen sollten;
dlese Geschaftstatlgkelt war und 1st Gegenstand ‘verschiedener
sowohl verm&gens- als auch auBerungsrechtlcher ZlVllprozesse
und‘war Gegenstand (elngestellte:) Ermittlungsverfahren. Der
Beklagte ist Journalist und Heréﬁsgaber der Internetseiten

auf denen er 51ch mlt der Tatigkeit sol—'

cher Adressbuchverlage und namentllch auch des Klagers be-

schaftigt.

'Auf den Internetselten des Beklagten veroffentllcht dleser un-

ter anderem die prlvate Wohnanschrlft des Klagers mit dem

Wortlaut Y -, e W oo oo
“ m Wegen des Inhalts der

betreffenden Internetseiten des Beklagten wird auf die bei den
Akten beflndllchen Ausdrucke vom 08.07. 2003 (Anlage EVA 4),
11.07.2003 (aAnlage EVA 5) und insbesondere vom 14.07.2003 (An-
" lage EVA 6) und 15.07.2003 (Anlage EVA 7) Bezug genommen.
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- Diese Wohnanschrlft des Klé&gers ist aufgrund seiner Stellung
-als ‘Geschaftsfiihrer der o N 7 mbH sowie

d‘er— GmbH jewells im Handelsreglster eingetragen

und entsprechend bekannt ‘gemacht worden

‘Der Kiéger sieht‘ in der Ver@ffentlichung seiner Privatan-
schrift im Internet durch den Beklagten eine Verletzung seines
Personllchkeltsrechts ‘Er tragt vor, von seiner Munchner Woh-
nung aus betrelbe er seine Geschaftstatlgkelt nicht. Es sei
méglich, fiir die geschaftllche Tatigkeit eigene Biiroriume an-

zumieten. Er trégt welterhln vor,  er sei- jedenfalls Jetzt
nicht mehr Geschaftsfiihrer der“t mbH.

Auf Antrag des Kldgers vom 22.07.2003 (Blatt 1/6 d. A.), auf
‘Hinweis erganzt durch Schriftsatz vom 04.08.2003 (Blatt 8/9 4.
A.) hat die Kammer mit Beschluss vom 06.08.2003 (Blatt 10/11

d. A.) folgende einstweilige.Verfﬁguﬁg erlassen:

Dem Aﬁtragsgegner wird bei Meidung-

- eines Ordnungsgeldes: von EUR S,-= ~bis zu
EUR 250.000,-—, an dessen Stellebim Fallé der Uﬁein—
bringlichkeit eine Ordnungshéft bié zu 6 Monaten
tritt, oder ’

- einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
fir jeden einzelnen Fall der Zuw1derhandlung gemaB §§ 935

£ff, 890 zpPO verboten,

die Privatanschrift des Antragstellers _
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auf den Internetseiten YNNNNMNNNOON - veroffentli-

cheni
Der Klager beanttagt,

die éinstWeilige Verfﬁgunglvom 96;68.2003 zu.béstétigén.
‘Der Beklagte beantragt,

den einstweiligen Verfiigungsbeschluss des Landgerichts
Minchen I wvom 06. August 2003 aufzuheben und die Verfu—

gungsklage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dle Veroffentllchung der ge—
'nannten Anschrift des Kldgers sei gerechtfertlgt Er tr&agt
1nsbesondere vor, der Klager betrelbe seine Geschafte von der

angegebenen Anschrlft aus; Briefe des Klagers wurden gemaB

Poststempel ‘ in " Minchen aufgeben. -  Die “
Hft sei unter der Dusseldorfer Anschrlft nicht

mehr aufhaltlg, es sel keine Zlelanschrlft hlnterlassen, eine
Anderung‘ sel weder bei der IHK noch im Handelsreglsteﬁver—‘
zelchne{ Der Beklagte 1st im ubrlgen der Ansicht, die Privat-
anschrift des Klégers stelle aufgrund der Veroffentllchung im
Handelsregister und im Bundesanzelger eine allgemein zugangll—
che Information dar, deren = auch offentllche - Weitergabe

»grundsatzllch nicht zu beanstanden seji.

Eine Beweisaufnahme hat nichtfstattgefunden.
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Entscheidung s grinde:

Auf den‘Widerspruch des Beklagtén war die erlassene einstwei-
lige‘ Verfiigung -aufzuheben und der ‘Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfiigung ’kostepfallig zUrﬁckzuweisen; da .der
zuldssige ‘Verfﬁgungsantrag’ dés -Kiégers unbegrindet ist. Dem
Klager steht ein Verfﬁgungsanspruch auf Unterlassung der Ver-
6ffentlichung seiner Privatanschrift durch den Beklagten ana—

log '§§ 823, 1004, 12 BGRBR nicht zu.

'Vorliegend geht eS'nicht um die Unterlassung ‘einer unwahren
Tatsachehbehauptung, sondern um die Untersagung der Verdffent-
lichung einer Infofmation, die der. Kl&ger =zum Schutz Séines
Privat- und Familienlebens fﬁr‘geheimﬁaltungsbedurftig hélt;
Die Kammer hatte hierbei nichf.die Frage zu entscheiden, ob
Jedermann die Veréffentlichung seinér,Pfivatanschrift im In—'
fernet dulden miisste. Denn Jjedenfalls fiir den Geschéftsfﬁhrer
einér GmbH hat das Gesetz in § 62 HRV die vorzunehmende Giiter-
abwagung dahingehend getroffen, dass dem Informationsinteresse
des Verkehrs grundsitzlich der Vorrang vor dem Geheimhaltungs-

interesse des Betroffenen eingerdumt wird.

Von dieser Abwdgungsvorgabe ist auch éuﬁefungsrechtlich auszu-
gehen. Die Kammer ist der Auffassung, dass bei einer durch
Eintragung in das Handelsregiéter und entsprechende Bekanntma-
chuné allgemein Verfﬁgbar geWordenen Information deren Weiter-
gabe allenfalls dann unzuldssig sein k®&nnte, wenn durch'die
konkrete Form der Weitergabe eine besondere Gefahr fﬁr den Be-

troffenen geschaffen wird. Dies kéhnte'beispielsweise dann der

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc._dé

_47_~

Fall sein, wenn die,Weitergabe der Information im direkten Zu-
sammenhang mit - Aufrufen zu 'Straftaten ~oder- Beléstigungen

steht, Dies ist hier nicht der Fall.

Auch 1ist nicht von einer entspreChendgn - Verdeckten - inten—
sion des Beklagten auszugehen. Es sind durchaus legitime Griun-
de fiur die Veréffentlichungyder Privatanschrift des Kl&gers im
Zﬁsammenhang’vmit der Bérichterstattung' iber die Tétigkeiten
der Adressbuchverlage érSichtiich. Diese  kann étwa dazu die-
nen, Betroffenen die Zustellung von gerichtlichen:  oder auBer-
gerichtlichen SChriftstﬁcken oder gegébenenfalls auch die Er-
stattung'einer Stréfanzeige zu ermdglichen. Da es sich bei den
verschiedenen ,Online-Verlagen™. um eih irelativl verwirrendes
und nahezu uniiberschaubares Geflecht,in Firmen handelt, 1ist
die Angabe der.Privatanschrift als Identifikationsmerkmal von
besonderer Bedeutung,. wie adéh das Gesetz. dadurch verdeut-
licht, dass es die Aufnahme der Privatanschrift des GésChéftsf

+flihrers in das Handelsregister fordert.

Hinzu kommt, dass der Kldger zwar vortrégt, er beflirchte auf-
grund- der . Veroffentlichung seiner Privatanschrift Bel&dstigun-
gen. Die konkrete Gefahr solcher Beléstigungeh oder gar schon

stattgefundene Beldstigungen tr&gt er indes nicht vor.

Damit liegt hier untgr keinem mbgliéhen Gesichtspunkt ein Aus-
nahmefall gegeniiber der geseleich:vofgezeichneten Gliterabwa-
gung vor, wonach die PrivatansChfift eines GmbH-
Geséhéftsfﬁhrers eine_éffentlich zugéﬁgliche Information dar-
_stelltc Die einstweilige Verfugung war daher aufzuheben und

der auf -ihren Erlass gerichtete Antrag zuriickzuweisen, ohne
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dass auf die Ubrigen vom Beklagten vorgetragenen Gesichtspunk-

te noch einzugehen war.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 s. 1 zpo.
Als unterlegene Partei hat der‘Verfﬁgungskléger.die Kosten des

. Verfligungsverfahrens zZu tragen.

Die Entscheidung ubei‘die vdrléufige Vollstreckbarkeit‘beruht

auf §§ 708 Nr. 6, 711, 709 s. 2 zpo.

Dr. Steiner

Q%o
» Kopp
Richter . - Richter .

ai
~Vorsitzender Richter

am Landgericht - E am Landgericht o

gespeichert unter: 17.09.2003 mg
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